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Antrag 
 
Die Hauptversammlung der Deutschen Apothekerinnen und Apotheker fordert den Gesetzgeber 
auf, den § 129 Absatz 5e SGB V derart zu erweitern, dass auch so genannte „Onboarding-Tätig-
keiten“ als pharmazeutische Dienstleistungen der Apotheken vergütet werden. 
 
 
Begründung 
 
Nicht erst die Erstellung und Benutzung digitaler Impfzertifikate in den Apotheken hat gezeigt, 
dass die Etablierung und Installation digitaler Anwendungen einige Versicherte vor große Her-
ausforderungen stellt und aufgrund fehlender Digitalkompetenz von den Betroffenen alleine nicht 
oder nur schwer geleistet werden kann. Für einen erfolgreichen Start der Nutzung des E-Rezep-
tes oder auch der elektronischen Patientenakte ist ein ebenso erfolgreiches Onboarding, also die 
Installation und Ersteinrichtung der nötigen Software, notwendig. Die Apotheken sind dabei so-
wohl mit ihrer Digitalkompetenz als auch mit ihrer niedrigschwelligen Erreichbarkeit bestens für 
eine derartige Leistung geeignet. Um dieses Onboarding auch als eigene pharmazeutische 
Dienstleistung abrechnungsfähig zu machen, ist eine Erweiterung des § 129 Absatz 5e SGB V 
notwendig, damit diese dann von der Selbstverwaltung weiter definiert werden kann.  
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